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Betrifft 

Resolutionsantrag gemäß § 34 LGO 2001 der Abgeordneten Hinterholzer, Ing. Huber und 
Erber,MBA betreffend Sicherstellung der Verfügbarkeit der erforderlichen Pflegeberufe 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Bezugnehmend auf den Resolutionsantrag der Abgeordneten Hinterholzer, Ing. Huber und 

Erber, MBA betreffend Sicherstellung der Verfügbarkeit der erforderlichen Pflegeberufe, 

der in der Landtagssitzung vom 14. Juni 2018 zum Beschluss erhoben wurde, hat  

die Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht den Resolutionsantrag an den  

NÖ Gesundheits- und Sozialfonds mit dem Ersuchen um Abstimmung der weiteren 

Vorgangsweise übersendet. 

 

In Entsprechung des Auftrages des Resolutionsantrages vom 14.06.2018 und in 

Abstimmung der betreffenden Ressorts (LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, LR Dr. Martin 

Eichtinger, LR Mag.ª Christiane Teschl-Hofmeister) wurde seitens des NÖGUS 2018  

eine sektorenübergreifende Bedarfserhebung durchgeführt. Darin wurde der Bedarf der 

Kliniken, der Pflege- und Behinderteneinrichtungen, der ambulanten Dienste, 

Ambulatorien sowie der Reha- und Kureinrichtungen für die kommenden fünf Jahre erfasst 

und auf Ebene der Versorgungsregionen NÖ Mitte, Waldviertel, Weinviertel, Thermen-

region und Mostviertel ausgewertet.   
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Auf Basis dieser Ergebnisse wurde auf Landesebene die Ausbildungsinitiative Pflege 2019 

konzipiert und in der 57. Sitzung des Ständigen Ausschusses des NÖGUS am 18.2.2019 

in Vorbereitung der Befassung der NÖ Gesundheitsplattform beschlossen.   

 

Die Planungsgrundlage aus der sektorenübergreifenden Bedarfserhebung betreffend die  

geplanten Steigerungen der Ausbildungsplätze Pflege, Physiotherapie und Hebammen 

2019 darf in der Beilage übermittelt werden. Im Juni 2019 folgte ein ergänzender Bericht 

zur sektorenübergreifenden Bedarfserhebung in der NÖ Landeszielsteuerungs-

kommission.  

 

Des Weiteren wurde eine bundesländerübergreifende Arbeitsgruppe zur Entwicklung der  

Pflege durch den NÖGUS eingerichtet. Um die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern,  

wurden im Hinblick auf die veränderten und etablierten Aufgabenfelder Kompetenz-

erweiterungen und Tätigkeitsverlagerungen entlang von Versorgungsprozessen sowie 

deren rechtliche Grundlagen erarbeitet. Wesentliche Themen betreffen die Stärkung der 

einzelnen Rollen der unterschiedlichen Pflegeberufe. Ziel ist die Attraktivität der Pflege-

berufe durch Sichtbarmachung ihrer Wirksamkeit im Rahmen von Versorgungsprozessen 

und durch Schaffung von Möglichkeiten zur Kompetenzvertiefung und -erweiterung. Die 

diesbezüglichen Entwürfe sind bereits bundesländerübergreifend erarbeitet und in 

Abstimmung. 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

 

 

NÖ Landesregierung 
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